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P r o t o k o l l 
 

über die Sitzung Rates am Donnerstag, 05.10.2023, 18:00 Uhr, Feuerwehrzentrum Neustadt, 
Nienburger Straße 50 a, 31535 Neustadt a. Rbge. 
 
 
Anwesend: 

Ratsvorsitzender 
Herr Wilhelm Wesemann  

Stv. Ratsvorsitzender 
Herr Günter Hahn  

Bürgermeister 
Herr Dominic Herbst  

Stv. Bürgermeister/in 
Frau Heike Stünkel-Rabe  

Mitglieder 
Herr Dr. Ulrich Baulain  
Herr Harald Baumann  
Frau Andrea Czernitzki  
Herr Josef Ehlert  
Herr Frank Hahn  
Herr Peter Hake  
Herr Hans-Dieter Jaehnke  
Herr Heinz-Günter Jaster  
Herr Dr. Godehard Kass  
Herr Sebastian Lechner  
Herr Manfred Lindenmann  
Frau Silvia Luft  
Herr Hans-Peter Matthies  
Frau Hera-Johanna Nielsen  
Herr Hubert Paschke  
Herr Edward-Philipp Pieper  
Herr Stefan Porscha  
Herr Matthias Rabe  
Herr Heinz-Jürgen Richter  
Herr Kay Rudolf  
Frau Rebecca Schamber  
Frau Christina Schlicker  
Herr Philipp Schröder  
Frau Maria Sinnemann  
Herr Thomas Stolte  
Frau Melanie Stoy  
Herr Arne Wotrubez  

Verwaltungsvorstand 
Herr Jörg Homeier Fachbereichsleiter 3 
Frau Maria Lindemann Erste Stadträtin, Fachbereichsleiterin 1 
Frau Annette Plein Fachbereichsleiterin 2 

Verwaltungsangehörige/r 
Herr Christoph Richert Fachdienstleiter Zentrale Dienste 
Herr Dominik Rüffert Fachdienst Zentrale Dienste; Protokoll 
Frau Silvia Voltmer Fachdienstleiterin Kinder und Familien 
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Zuhörer/innen 
Zuhörer/innen ca. 40 Personen 
 
 
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
Sitzungsende:  19:28 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
 
 

 1   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschluss-
fähigkeit und der Tagesordnung 

 

   
 2   Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der 

Sitzung am 07.09.2023 
 

   
 3   Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenbrandmeister der 

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neustadt a. Rbge." 
2023/174 

   
 4   Berichte und Bekanntgaben  
   
 4.1   Antrag SPD-Fraktion: Kostenlose Bereitstellung von Hygie-

neartikeln an den weiterführenden Schulen in Neustadt a. 
Rbge. 

2023/102 

   
 4.2   Eilentscheidung gemäß § 117 Absatz 1 Nds. Kommunalver-

fassungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit § 89 Satz 2 
NKomVG über die Bewilligung einer überplanmäßigen Aus-
gabe im Bereich Wohngeld für den Teilhaushalt 50 

2023/194/1 

   
 4.2.1   Eilentscheidung gemäß § 117 Absatz 1 Nds. Kommunalver-

fassungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit § 89 Satz 2 
NKomVG für den Teilhaushalt 50 

2023/194 

   
 5   Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
 

   
 6   Berufung einer Gleichstellungsbeauftragten 2023/188 
   
 7   Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen im Zu-

sammenhang mit dem Jahresabschluss 2022 
2023/189 

   
 8   Bewilligung einer überplanmäßigen Aufwendung für eine 

vorweggenommene Zuschusszahlung an die Steinhuder 
Meer Tourismus GmbH 

2023/191 

   
 9   Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Rechtsanspruchs 

auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026 in der 
Stadt Neustadt am Rübenberge 

2023/153 

   
 10   Raumprogramm für Ganztagsgrundschulen 2022/267 
   
 11   Vertragsverlängerung Sportring Neustadt a. Rbge. e.V. 2023/164 
   
 12   Überplanmäßige Aufwendung für die Sonderbezuschussung 

des Musikschule Neustadt e.V. 
2023/166 

   
 13   Überplanmäßige Auszahlung im Rahmen der Umsetzung des 

Förderprogramms "DigitalPakt Schule" 
2023/167 

   
 14   2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünfte der Stadt Neustadt a. Rbge. 

2023/134 



  Seite 4 von 15 

   
 15   Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich 

Wohngeld; Eilentscheidung gemäß § 89 Satz 1 Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

2023/180 

   
 16   Bewilligung einer Überplanmäßigen Aufwendung für die Aus-

zahlung der Entgelte an Tagespflegepersonen 
2023/141 

   
 17   Antrag auf Änderung der Satzung über die Vermittlung von 

Kindertagespflege und die Erhebung von Gebühren sowie 
Gewährung von Entgelten in der Kindertagespflege in der 
Stadt Neustadt a. Rbge. 
- Beschlussempfehlung der Verwaltung - 

2023/183 

   
 18   Bebauungsplan Nr. 104 "Am Hüttenplatz", 9. Änderung, Stadt 

Neustadt a. Rbge., Kernstadt 
- Beschluss zu den Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 

2021/271/1 

   
 18.1   Bebauungsplan Nr. 104 "Am Hüttenplatz", 9. Änderung, Stadt 

Neustadt a. Rbge., Kernstadt 
- Beschluss zu den Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 

2021/271 

   
 19   Bebauungsplan Nr. 858 "Tannenbruchsee", 1. Änderung, 

Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Metel 
- Beschluss zu den Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 

2023/090/1 

   
 19.1   Bebauungsplan Nr. 858 "Tannenbruchsee", 1. Änderung, 

Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Metel 
- Beschluss zu den Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 

2023/090 

   
 20   Raumordnungsverfahren (ROV) für die 380-kV-

Höchstspannungsfreileitung Landesbergen-Mehrum/Nord 
(BBPIG Vorhaben Nr. 59, Netzentwicklungsplan 2035-P228) 
 
Einleitung des Raumordnungsverfahrens mit integrierter Prü-
fung der Umweltverträglichkeit gem. §15 Raumordnungsge-
setz des Bundes (ROG) und § 10 Niedersächsisches Raum-
ordnungsgesetz (NROG) sowie Information über die Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach § 10 Abs. 5 Satz 10 NROG.; Stel-
lungnahme der Stadt Neustadt a. Rbge. 

2023/170 

   
 21   Überplanmäßige Auszahlung für die Beschaffung eines Gerä-

teträgers 
2023/173 

   
 22   Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung für die Erwei-

terung der Kita Mardorf 
2023/195 

   
 23   Bedarfsfeststellung: Neubau SEK II-Campus inkl. Jahrgangs-

stufe 10 an der KGS Neustadt 
2023/113 

   
 24   Antrag der SPD Fraktion: Änderung der Geschäftsordnung 

des Rates 
2023/200 
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 25   Antrag der SPD Fraktion: Ergänzung des Beschlusses der 

Vorlagen 2022/168 und 2022/168/1 
2023/201 

   
 26   Antrag der FDP-Stadtratsfraktion: Antrag zur Aussetzung des 

Punktesystems bei der Vergabe von Krippen-, KiTa- und 
Hortplätzen für das Jahr 2024 

2023/192 

   
 27   Initiativantrag des Ortsrates der Ortschaft Mandelsloh: Bau 

eines Rad/Fußweges an der Mandelsloher Straße 
2023/202 

   
 28   Anfragen  
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1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähig-

keit und der Tagesordnung  
 

 
Herr Wesemann eröffnet die Sitzung, er stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Be-
schlussfähigkeit fest.  
 
Die Tagesordnungspunkte 15 und 17 werden abgesetzt. Der Tagesordnungspunkt 26 wird 
auf Antrag von Herrn Pieper einstimmig vor den Tagesordnungspunkten 24 und 25 behan-
delt. 
 
Die neue Tagesordnung wird einstimmig festgestellt.  
 
 
 2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sit-

zung am 07.09.2023  
 

 
Herr Wotrubez bittet darum, dass die eingereichten Fragen der Einwohnerinnen und Einwoh-
nern dem Protokoll beigefügt werden.  
 
Anmerkung: 
 
„Nach § 17 Absatz 3 der Geschäftsordnung werden nur die wesentlichen Inhalte der Ver-
handlungen festgehalten. Ein Wortprotokoll ist ausdrücklich ausgeschlossen. Alle in der Sit-
zung gestellten Fragen wurden abschließend beantwortet. Fragen die nicht gestellt wurden, 
waren nicht Bestandteil der Sitzung und werden daher auch dem Protokoll nicht beigefügt.“ 
 
Der Rat fasst mit 26 Ja-Stimmen bei 5 Enthaltungen folgenden 
 
Beschluss: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung am 07.09.2023 wird genehmigt. 
 
 
 3. Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenbrandmeister der Frei-

willigen Feuerwehr der Stadt Neustadt a. Rbge."  
2023/174 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Herrn Rainer Gähle, geb. am 05.09.1961, Resser Weg 5, 31535 Neustadt a. Rbge., wird die 
Ehrenbezeichnung „Ehrenbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neustadt a. 
Rbge.“ verliehen. 
 
 
 4. Berichte und Bekanntgaben   
 
Es gibt keine Berichte oder Bekanntgaben.  
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 4.1. Antrag SPD-Fraktion: Kostenlose Bereitstellung von Hygienearti-
keln an den weiterführenden Schulen in Neustadt a. Rbge.  

2023/102 

 
Zur Kenntnis genommen.  
 
Herr Baumann kündigt einen Antrag der SPD-Fraktion auf Umsetzung der kostenlosen Be-
reitstellung von Hygieneartikeln an den weiterführenden Schulen an.  
 
 4.2. Eilentscheidung gemäß § 117 Absatz 1 Nds. Kommunalverfas-

sungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit § 89 Satz 2 NKomVG 
über die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich 
Wohngeld für den Teilhaushalt 50  

2023/194/1 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 4.2.1. Eilentscheidung gemäß § 117 Absatz 1 Nds. Kommunalverfas-

sungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit § 89 Satz 2 NKomVG 
für den Teilhaushalt 50  

2023/194 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 5. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsi-

schen Kommunalverfassungsgesetzes  
 

 
Fragen zum Vergabeverfahren von Hortplätzen und Verträgen mit den freien Trägern werden 
von Herrn Herbst und Frau Voltmer beantwortet. 
 
Herr Baumann beantwortet Fragen zum Antrag der SPD-Fraktion zur Ergänzung des Be-
schlusses der Vorlagen 2022/168 und 2022/168/1.  
 
 
 6. Berufung einer Gleichstellungsbeauftragten  2023/188 
 
Frau Martina Johannes stellt sich dem Rat vor. 
 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beruft Frau Martina Johannes, geb. 02.09.1987, wohn-
haft in Bad Fallingbostel, mit Wirkung vom 01.12.2023 zur hauptberuflichen Gleichstellungs-
beauftragten der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Im Einvernehmen mit dem Bürgermeister wird Frau Johannes mit Wirkung vom 01.12.2023 
als Beschäftigte mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (z. Zt. 19,5 Stun-
den) auf Dauer eingestellt. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 11 TVöD.     
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 7. Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dem Jahresabschluss 2022  

2023/189 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. stimmt nachträglich folgenden überplanmäßigen Auf-
wendungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2022 zu. 
 

Produkt Bezeichnung Deckungskreis Überplanmäßiger 
Aufwand in EUR 

1220320 Ordnungsangelegenheiten 0130 8.614,64 

2180400 Kooperative Gesamtschule 
Leinstraße 

0208 82.831,92 

3460503 Wohngeld, Wohngeldangele-
genheiten 

0308 15.369,33 

6110200 Sonstige Allgemeine Finanzwirt-
schaft, Steuern, Zuweisungen 
etc. 

0600 429.632,99 

 Summe:  536.448,88 

 
 
 8. Bewilligung einer überplanmäßigen Aufwendung für eine vorweg-

genommene Zuschusszahlung an die Steinhuder Meer Tourismus 
GmbH  

2023/191 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Gemäß § 117 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird einer 
überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 50.000,00 EUR an die Steinhuder Meer Touris-
mus GmbH (SMT) für die Gewährung eines Vorschusses auf den Zuschuss für das Jahr 
2024 zugestimmt. 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge aus der Gewerbesteuer. 
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 9. Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026 in der Stadt 
Neustadt am Rübenberge  

2023/153 

 
Herr Wesemann stellt den von den Fachausschüssen empfohlenen und vom Verwaltungs-
ausschuss vorbereiteten geänderten Beschlussvorschlag vor. Dieser wird einstimmig ange-
nommen. 
 
 
Der Rat fast einstimmig folgenden  
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge beschließt 
1. Die sukzessive, maßvolle Umwandlung aller Grundschulen der Stadt Neustadt a. Rbge. 

in Ganztagsschulen, unter Berücksichtigung des am Markt frei zur Verfügung stehenden 
Betreuungspersonals der Träger der freien Jugendhilfe, nach einem festzulegenden Zeit-
plan und in enger Abstimmung mit den Leitungen der Grundschulen. Die Festlegungen 
zu Schülerzahlen und Zügigkeit aus der BV 2014/057/6 finden dabei Berücksichtigung. 

2. Die Organisation des Ganztags sowie eventueller Randbetreuungen und Ferienzeiten im 
Rahmen von Kooperationspartnerschaften (trilateralen Verträgen) durch einen erfahrenen 
Jugendhilfeträger zu gestalten. 

3. Die maßvolle, stufenweise Überleitung der Hortangebote in den Ganztagsschulbereich. 
Hierzu tritt die Stadtverwaltung zeitnah an die freien Träger der Jugendhilfe heran, um 
den zeitlichen Horizont zur Überleitung festzulegen. 

4. Wenn festzustellen ist, dass die bereits umgewandelten Grundschulen mit Ganztagsan-
gebot das frei am Markt zur Verfügung stehende Personal und Angebot bestehender Ju-
gendhilfeträger sowie Anbieter zusätzlicher Angebote (Vereine, Musik- und Kunstschule 
etc.) abgeschöpft hat und durch die noch umzuwandelnden Grundschulen eine Konkur-
renzsituation entsteht, die verhindert, dass eine weiterhin verlässliche Ganztagsbetreu-
ung an den bereits umgewandelten Grundschulen gewährleistet werden kann werden die 
politischen Gremien informiert. 

5. Die Verwaltung zu beauftragen, einen Zeitplan zu erarbeiten und für jeden Grundschul-
standort eine Umsetzungsempfehlung vorzulegen 
 

Anmerkung:  
Die Änderungen sind in fett hervorgehoben. 

 
 
 10. Raumprogramm für Ganztagsgrundschulen  2022/267 
 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Das in Anlage 1 befindliche Raumprogramm für Ganztagsgrundschulen wird zur Kenntnis 
genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, den Raumbedarf auf Basis des dargelegten 
Raumprogramms an den Grundschulen in kommunaler Trägerschaft zu überprüfen und dar-
zulegen. Darauf basierend sollen Umsetzungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, Förder-
mittel zu erhalten, eruiert werden. Die jeweilige Bedarfsfeststellung einzelner Schulstandorte 
sind vor der konkreten Projektplanung den politischen Gremien zur Entscheidung vorzule-
gen. 
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 11. Vertragsverlängerung Sportring Neustadt a. Rbge. e.V.  2023/164 
 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die vertragliche Vereinbarung wie im Anhang befindlich 
mit dem Sportring Neustadt a. Rbge. e.V. zu schließen und damit bis einschließlich 
31.12.2025 eine Sportförderung in Höhe von jährlich 192.000 EUR zu gewähren. 
 
 
 12. Überplanmäßige Aufwendung für die Sonderbezuschussung des 

Musikschule Neustadt e.V.  
2023/166 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt, eine überplanmäßige Aufwendung gemäß § 
117 Abs. 1 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Höhe von 
17.500 EUR für die Sonderbezuschussung des Musikschule Neustadt e.V. zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Die Deckung erfolgt aus nicht benötigten Mitteln des Produkts Heimat- und Kulturpflege,  
Konto: 2810400.4318000.  
 
 
 13. Überplanmäßige Auszahlung im Rahmen der Umsetzung des 

Förderprogramms "DigitalPakt Schule"  
2023/167 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt eine überplanmäßige Auszahlung gemäß § 
117 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Höhe von 
25.000 EUR für die Umsetzung des Förderprogramms „Digital Pakt Schule“.  
 
Die Deckung erfolgt aus nicht benötigten Mitteln der Maßnahme „2160400020 DigitalPakt 
Leine-Schule“. 
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 14. 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünf-
te der Stadt Neustadt a. Rbge.  

2023/134 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt Neustadt a. 
Rbge. vom 14.05.2020 in der der Vorlage beigefügten Fassung.  
 
Eine Ausfertigung wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt.  
 
 
 15. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich Wohn-

geld; Eilentscheidung gemäß § 89 Satz 1 Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  

2023/180 

 
Der Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung abgesetzt, da der Rat für die Be-
schlussfassung nicht zuständig ist. Die Vorlage wird insofern nur zur Kenntnis genommen. 
 
 
 16. Bewilligung einer Überplanmäßigen Aufwendung für die Auszah-

lung der Entgelte an Tagespflegepersonen  
2023/141 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Gemäß § 117 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
wird eine überplanmäßige Aufwendung für die erforderliche Auszahlung von Entgelten, Miet-
zuschüssen sowie Versicherungsbeiträgen an Tagespflegepersonen in Höhe von 181.000 
EUR im Produktkonto 3612512.4271800 bewilligt. 
 
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendung erfolgt durch Minderaufwendungen für Mit-
tagessen in den städtischen Kindertagesstätten und ansonsten im Rahmen der Gesamtde-
ckung des Ergebnishaushaltes. 
 
 
 17. Antrag auf Änderung der Satzung über die Vermittlung von Kin-

dertagespflege und die Erhebung von Gebühren sowie Gewäh-
rung von Entgelten in der Kindertagespflege in der Stadt Neustadt 
a. Rbge. 
- Beschlussempfehlung der Verwaltung -  

2023/183 

 
Der Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung abgesetzt, da die Vorlage im Verwal-
tungsausschuss nicht vorbereitet wurde.  
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 18. Bebauungsplan Nr. 104 "Am Hüttenplatz", 9. Änderung, Stadt 
Neustadt a. Rbge., Kernstadt 
- Beschluss zu den Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss  

2021/271/1 
2021/271 

 
Herr Baumann erklärt, dass die SPD-Fraktion dem Beschlussvorschlag nicht zustimmen 
könne und kündigt an in Zukunft bereits bei der Grundsatzentscheidung auf eine bessere 
Bürgerbeteiligung hinwirken zu wollen. 
 
 
Nach kurzer Diskussion fasst der Rat mit 19 Ja-Stimmen bei 11 Nein-Stimmen und einer 
Enthaltung folgenden 
 
Beschluss: 
 
1. Den Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 104 "Am Hüttenplatz", 9. Änderung, Stadt 

Neustadt a. Rbge., Kernstadt, wird, wie in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 
2021/271 und in der Anlage zur Beschlussvorlage Nr. 2021/271/1 ausgeführt, stattgege-
ben bzw. nicht gefolgt. Die Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 2021/271 und die Anlage 
zur Beschlussvorlage Nr. 2021/271/1 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

 
2. Der Bebauungsplan Nr. 104 "Am Hüttenplatz", 9. Änderung, Stadt Neustadt a. Rbge., 

Kernstadt, wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Anlagen 2 und 3 
zur Beschlussvorlage Nr. 2021/271). Die Begründung hat in der Fassung der Anlage zur 
Beschlussvorlage Nr. 2021/271 an dieser Beschlussfassung teilgenommen. 

 
 
 19. Bebauungsplan Nr. 858 "Tannenbruchsee", 1. Änderung, Stadt 

Neustadt a. Rbge., Stadtteil Metel 
- Beschluss zu den Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss  

2023/090/1 
2023/090 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
1. Den Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 858 „Tannenbruchsee“, 1. Änderung, Stadt 

Neustadt a. Rbge., Stadtteil Metel, wird, wie in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 
2023/090 ausgeführt, stattgegeben bzw. nicht gefolgt. Die Anlage 1 zur Beschlussvorlage 
Nr. 2023/090 ist Bestandteil des Beschlusses.  

 
2. Der Bebauungsplan Nr. 858 „Tannenbruchsee“, 1. Änderung, Stadt Neustadt a. Rbge., 

Stadtteil Metel, wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Anlage 2 zur 

Beschlussvorlage Nr. 2023/090). Die Begründung und die Zusammenfassende Erklärung 

haben in der Fassung der Anlagen 3 und 4 zur Beschlussvorlage Nr. 2023/090 an dieser 

Beschlussfassung teilgenommen. 

3. Die Anlagen 1 und 2 zur Beschlussvorlage Nr. 2023/090/1 haben ebenfalls an dieser Be-

schlussfassung teilgenommen. 
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 20. Raumordnungsverfahren (ROV) für die 380-kV-
Höchstspannungsfreileitung Landesbergen-Mehrum/Nord (BBPIG 
Vorhaben Nr. 59, Netzentwicklungsplan 2035-P228) 
 
Einleitung des Raumordnungsverfahrens mit integrierter Prüfung 
der Umweltverträglichkeit gem. §15 Raumordnungsgesetz des 
Bundes (ROG) und § 10 Niedersächsisches Raumordnungsge-
setz (NROG) sowie Information über die Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 10 Abs. 5 Satz 10 NROG.; Stellungnahme der Stadt Neu-
stadt a. Rbge.  

2023/170 

 
Frau Plein beantwortet eine Frage aus dem Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuer-
schutz und allg. Ordnungsangelegenheiten wie folgt:  
 
„Bauliche Maßnahmen (wie z.B. Freiflächen-PV) unter Höchstfreispannungsleitungen sind 
weder grundsätzlich verboten, noch generell erlaubt. Vielmehr handelt es sich jeweils um 
Einzelfallentscheidungen, die im Bebauungsplanverfahren mit dem Netzbetreiber abge-
stimmt werden müssen. Die Masten und deren Zuwegungen (für Wartungsarbeiten) sind auf 
jeden Fall frei zu halten; die überspannten Bereiche nicht (immer).“ 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Stellungnahme der Stadt Neustadt a. Rbge. wird, wie in der Anlage 1 zu dieser Be-
schlussvorlage Nr. 2023/170 beigefügt, zugestimmt. 
 
 
 21. Überplanmäßige Auszahlung für die Beschaffung eines Geräte-

trägers  
2023/173 

 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 100.000 EUR für die Ersatzbeschaffung ei-
nes Großgerätes (Unimog/Schlepper) für das Sachgebiet Bauhof wird gemäß § 117 
NKomVG (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit der Beschaffung) zugestimmt. Die De-
ckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt aus der Investitionsmaßnahme 
5410660104/Pos. 3 – Erneuerung Radweg entlang der Kleinen Leine. 
 
 
 22. Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung für die Erweite-

rung der Kita Mardorf  
2023/195 

 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt eine überplanmäßige Auszahlung gemäß § 
117 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Höhe 
von 464.000,00 EUR für die Erweiterung der Kita Mardorf (Investitionsmaßnahme – 
1110650186). 
 
Die Deckung erfolgt aus der Investitionsmaßnahme 1110650204 – Grundschule Helstorf. 
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 23. Bedarfsfeststellung: Neubau SEK II-Campus inkl. Jahrgangsstufe 
10 an der KGS Neustadt  

2023/113 

 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Raumbedarf an der Kooperativen Gesamtschule wird festgestellt. Der Bürgermeister 
wird beauftragt die Planung des neu zu errichtenden Sek II-Campus – bestehend aus einem 
Gebäude für die Jahrgänge 10-13 – in Auftrag zu geben. 
 
 
 24. Antrag der SPD Fraktion: Änderung der Geschäftsordnung des 

Rates  
2023/200 

 
Der Tagesordnungspunkt wird als Tagesordnungspunkt 25 behandelt. Frau Schlicker stellt 
den Antrag der SPD-Fraktion vor und möchte bereits in der heutigen Sitzung über diesen 
beraten und beschließen. Da in den anderen Fraktionen noch Beratungsbedarf besteht, soll 
in der nächsten Sitzung über eine Änderung der Geschäftsordnung beraten werden. 
 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die Verweisung des Antrags zur Aufnahme 
der Beratungen in den Rat. 
 
 
 25. Antrag der SPD Fraktion: Ergänzung des Beschlusses der Vorla-

gen 2022/168 und 2022/168/1  
2023/201 

 
Der Tagesordnungspunkt wird als Tagesordnungspunkt 26 behandelt. Frau Schlicker stellt 
den Antrag der SPD-Fraktion vor. 
 
 
Der Rat fasst mit 30 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die Verweisung des Antrags auf Ergänzung 
des Beschlusses der Vorlagen 2022/168 und 2022/168/1 in die Beratungsfolge Ausschuss 
für Ausschusses für Jugend, Soziales, Integration und Teilhabe, Verwaltungsausschuss und 
Rat. 
 
 
 26. Antrag der FDP-Stadtratsfraktion: Antrag zur Aussetzung des 

Punktesystems bei der Vergabe von Krippen-, KiTa- und Hortplät-
zen für das Jahr 2024  

2023/192 

 
Der Tagesordnungspunkt wird als Tagesordnungspunkt 24 behandelt. Herr Pieper stellt den 
Antrag der FDP-Fraktion vor.  
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Der nachfolgende Beschlussvorschlag wird mit 26 Gegenstimmen bei 5 Ja-Stimmen  
Enthaltung abgelehnt: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die Verweisung des Antrags zur Aufnahme 
der Beratungen in die Beratungsfolge Ausschuss für Jugend, Soziales, Integration und Teil-
habe, Verwaltungsausschuss und Rat. 
 
 
 27. Initiativantrag des Ortsrates der Ortschaft Mandelsloh: Bau eines 

Rad/Fußweges an der Mandelsloher Straße  
2023/202 

 
Herr Hahn stellt den Vorschlag des Ortsrates Mandelsloh als Ortsbürgermeister der Ortschaft 
Mandelsloh vor. 
 
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die Verweisung des Antrags zum Bau eines 
Rad/Fußweges an der Mandelsloher Straße in die Beratungsfolge Ausschuss für Umwelt, 
Stadtentwicklung, Feuerschutz und allg. Ordnungsangelegenheiten, Verwaltungsausschuss 
und Rat. 
 
 
 28. Anfragen   
 
Frau Luft erkundigt sich, wie welches Verfahren für die Hortplatzvergabe nun zum 
01.11.2023 gelten würde, nachdem für die Befassung mit dem Antrag der SPD-Fraktion auf 
Ergänzung des Beschlusses der Vorlagen 2022/168 und 2022/168/1 gestimmt wurde. Herr 
Herbst antwortet, dass das Bewerbungsverfahren ganz normal zum 01.11.2023 starte. Der 
Inhalt des Antrages sei für den Start des Bewerbungsverfahrens nicht relevant, sondern wür-
de – wenn der Antrag so beschlossen wird - erst zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt 
werden. 
 
Herr Wesemann schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 19:17 Uhr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Wilhelm Wesemann  Dominik Rüffert 
Ratsvorsitzender  Protokollführer/-in 
 
 
Neustadt a. Rbge., 09.10.2023 
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